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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(02.06.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Der Schutzstreifen liegt außerhalb des Geltungsbereiches, so dass die Hinweise in 

der Begründung aufgenommen werden, darüber hinaus aber kein weiterer Handlungs-

bedarf besteht.  
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zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Der Schutzstreifen liegt außerhalb des Geltungsbereiches, so dass die Hinweise in 

der Begründung aufgenommen werden, darüber hinaus aber kein weiterer Handlungs-

bedarf besteht.  
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Anlage 
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zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die stillgelegte Fernleitung im Bereich der Parzelle 62/1 liegt ca. 70 Meter nördlich des 

Geltungsbereiches, so dass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer 

Handlungsbedarf besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan „Vor dem Kalk“     Seite 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Eisenbahnbundesamt (21.05.2025) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis 

genommen. 
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Gemeinde Greifenstein, Umwelt (13.06.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise zur Artenliste in den textlichen Festsetzungen werden zur 

Kenntnis genommen und die Artenauswahl entsprechend den vorgebrachten 

Anregungen und Hinweise überarbeitet.  

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind überwiegend 

schon im Bebauungsplan unter den textlichen Festsetzungen berücksichtigt 

(siehe z.B. 1.4.1, 1.4.2, 2.3.3 des Vorentwurfes). 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

wie folgt beachtet. Im Norden und Westen des Sondergebietes wird parallel in 

der Ausgleichsfläche eine Eingrünung mit Sträuchern vorgenommen.  

Die Pflanzung von Bäumen ist nicht erforderlich, da im Bereich der Landesstraße (Beil-

steiner Straße) bereits eine Baumallee existiert, die den Geltungsbereich bzw. das 

künftige Bauvorhaben deutlich eingrünt. Zur Verbesserung des Landschaftsbildes 

werden daher die Sträucher eingetragen, um auch dann den Parkplatzbereich einer 

besseren Eingrünung zukommen zu lassen.    
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Hessen Mobil, Dillenburg (28.05.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Zusammenfassung über die Ziele der Planung wird zustimmend zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Schaffung von Bauplanungsrecht über die Anbindung des Plangebietes an die 

Landessstraße erfolgt durch die konkrete Darstellung der Linksabbiegerspur im Be-

reich der Landesstraße 3282. Die weiteren Details der Anbindung an die Landesstraße 

werden dann mit Hessen Mobil konkret an der Detailplanung der Erschließungspla-

nung abgestimmt. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise zu den straßenrechtlichen Bauverbots- und Baubeschrän-

kungszonen werden zur Kenntnis genommen. 

Den Hinweisen wurde bereits entsprochen. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und durch entsprechende An-

pflanzungen im Parkplatzbereich berücksichtigt.  

Durch die Anpflanzungen werden mögliche Blendungen der Verkehrsteilnehmer auf 

der L3282 deutlich minimiert.  
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zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird gefolgt. 

Die personenbezogenen Daten wurden entsprechend des vorangebrachten Wider-

spruchs kaschiert bzw. ausgeblendet. 
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IHK Lahn-Dill (12.06.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Ausführungen über die Ziele der Planung werden zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 3.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Bauaufsicht (06.06.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untere Bauaufsichtsbehörde 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

Siehe Ausführungen zu 2. und 3. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Vermaßung entspre-

chend in der Plankarte nachgetragen.  

 

 

zu 3.: Die Hinweise zur textlichen Festsetzung 2.3.3 werden berücksichtigt und 

die Festsetzungen redaktionell überarbeitet bzw. entsprechende Erläuterungen 

zu dieser Festsetzung in der Begründung ergänzt. 
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Untere Immissionsschutzbehörde 

 

zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Untere Denkmalschutzbehörde 

 

zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis, Gefahrenabwehr (28.05.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2 und zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-

dung zum Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die vorgebrachten Hinweise sind die nachfolgende Erschließungspla-

nung, das Bauantragsverfahren und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 4.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an 

den Vorhabenträger bzw. für das Bauantragsverfahren in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende die Erschließungsplanung, das Bau-

genehmigungsverfahren bzw. auf die Bauausführung. 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird auf der Plankarte unter den Hinweisen mit aufgeführt und 

zusätzlich in der Begründung des Bebauungsplanes ergänzt.   

Adressat für die vorgebrachten Hinweise sind die nachfolgende Erschließungspla-

nung, das Bauantragsverfahren und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, FD Umwelt, Natur und Wasser (12.06.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur- und Landschaftsschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die Alternativenbetrachtung wird zur Kenntnis genommen 

und zum Entwurf weitere Ausführungen zu den einzelnen Alternativstandorten 

in der Begründung mit aufgenommen- 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die textlichen Festset-

zungen sowie die Ausführungen im Umweltbericht zu den Ausgleichsmaßnah-

men Extensivgrünland und Anlage von Blühflächen weiter konkretisiert. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise zur geschützten Baumreihe werden zur Kenntnis genommen. 

Die Planung sieht eine Minimierung des Eingriffes vor, in dem nur die ersten 3 südöst-

lichen Bäume vom Eingriff betroffen sind. Die übrigen Bäume, die sich innerhalb des 

Geltungsbereiches befinden, werden zum Erhalt festgesetzt. Für die Beeinträchtigung 

des geschützten Biotopes wird zum einen eine biotopschutzrechtliche Befreiung be-

antragt und gleichzeitig Flächen für entsprechende Ausgleichspflanzungen mit in die 

Planung aufgenommen. 

  

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Wasser- und Bodenschutz 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die vorgebrachten Hinweise sind die nachfolgende Erschließungspla-

nung, das Bauantragsverfahren und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Begründung wird um weitere Aussagen zur Abwasserbeseitigung ergänzt. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und redaktionell in dem Um-

weltbericht entsprechend berücksichtigt. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Obere Bodenschutzbehörde ist beim Verfahren beteiligt worden und auch Teil der 

vorliegenden Auswertung der Stellungnahmen. Die grundsätzliche Berücksichtigung 

der Bodenschutzbelange ist in §1 und § 1a BauGB formuliert und muss im Zuge der 

Planung und in der abschließenden Abwägung mit eingestellt werden. 

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  
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zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Verwiesen wird auf die Punkte 1-8. Die Fachbehörden werden im Rahmen der Ent-

wurfsoffenlage erneut an dem Planverfahren beteiligt. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologie (12.06.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan „Vor dem Kalk“     Seite 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

(02.06.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 
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Regierungspräsidium Gießen (13.06.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund dieser Tatsache hat die Gemeinde Greifenstein parallel zum Bauleitplanver-

fahren ein Zielabweichungsverfahren eingeleitet.  

 

 

 

 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und entsprechend im Rah-

men des Zielabweichungsantrages berücksichtigt.  

 

 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Darstellung und Zielvorgaben des Regionalplanes Mittelhessen Fortschreibung 

2025 werden im Zuge des Zielabweichungsverfahrens mitbehandelt. 
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Grundwasser, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die vorgebrachten Hinweise sind die nachfolgende Erschließungspla-

nung, das Bauantragsverfahren und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die vorgebrachten Hinweise sind die nachfolgende Erschließungspla-

nung, das Bauantragsverfahren und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die vorgebrachten Hinweise sind die nachfolgende Erschließungspla-

nung, das Bauantragsverfahren und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die vorgebrachten Hinweise sind die nachfolgende Erschließungspla-

nung, das Bauantragsverfahren und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Die zuständige Untere Was-

serbehörde ist am Verfahren beteiligt und die Stellungnahme wurde in die Auswertung 

eingestellt. 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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zu 3.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-

lasten, Bodenschutz 

Nachsorgender Bodenschutz/Altlasten, Dez. 41.4 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

Vorsorgender Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise zum Bodenschutz und zu eingriffsmindernden Maßnahmen 

werden zur Kenntnis genommen und bei der vorliegenden Bauleitplanung be-

rücksichtigt.  

Im Zuge der Umweltprüfung wird unter anderem auch auf mögliche Eingriffe in den 

Boden eingegangen und entsprechende Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. Verwie-

sen wird hier auf die Ausführung im Umweltbericht.  
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Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauaus-

führung, so dass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungs-

bedarf besteht.  

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauaus-

führung, so dass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungs-

bedarf besteht.  
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Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Bergaufsicht, Dez. 44.1 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen der 

textlichen Festsetzungen der Plankarte und in der Begründung zum Bebauungs-

plan aufgenommen.  

Adressat für die vorgebrachten Hinweise sind die nachfolgende Erschließungspla-

nung, das Bauantragsverfahren und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen der 

textlichen Festsetzungen der Plankarte und in der Begründung zum Bebauungs-

plan aufgenommen.  

Adressat für die vorgebrachten Hinweise sind die nachfolgende Erschließungspla-

nung, das Bauantragsverfahren und die Bauausführung. Auf Ebene der verbindlichen 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

Landwirtschaft, Dez. 51.1 

 

zu 1.: Die Hinweise und Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 

Im Zuge des Zielabweichungsverfahrens und in der Begründung zum Entwurf des Be-

bauungsplanes wird die Thematik der Betroffenheit der Agrarstruktur weiter untersucht 

und entsprechende Ausführungen in der Begründung mit aufgeführt. Grundsätzlich 

wird die Gemeinde Greifenstein an dem Standort des Rewemarktes festhalten, da er 

zum einen der Grundversorgung des Ortsteiles und der Gemeinde dient und zum an-

deren derzeit keine Alternativflächen für den Standort zur Verfügung stehen. Auch 

hierzu werden entsprechende Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan 

aufgeführt.   
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Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde ist in die vorliegende Auswertung 

eingestellt worden. 

 

 

Obere Forstbehörde, Dez. 53.1F 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Tennet TSO GmbH (15.05.2025) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Geltungsbereich wird zum Entwurf nicht nach Norden hin erweitert, so dass wei-

terhin die im Norden verlaufende Freileitung durch die vorliegende Planung nicht tan-

giert wird. 
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Anlage 
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Bürger 1 (13.06.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger 

weitergegeben.  

Derzeit wird aktuell die Entwässerungsplanung des Gebietes erarbeitet und die ent-

sprechenden Ergebnisse in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Verwiesen wird auf die Ausfüh-

rung unter zu 1. 

Geplant ist abschließend eine Entwässerung des Plangebietes im Trennsystem. Aus 

diesem Grund ist auch in der Bebauungsplankarte im nordöstlichen Bereich ein ent-

sprechendes Regerückhaltebecken ausgewiesen, aus dem dann das unverschmutzte 

Niederschlagswasser in den östlich angrenzenden Ulmbach gedrosselt eingeleitet 

werden soll. Hierzu werden weitere Ausführungen in der Begründung zum Bebau-

ungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




